
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Erstmals erhalten Sie heute Ihre neue Stromrechnung, aus der Sie 
klar ersehen können, wie sich der Rechnungsbetrag zusammen-
setzt. Damit erfüllen wir die Bestimmungen des neuen Stromversor-
gungsgesetzes, welches vorschreibt, dass die Kosten für die Strom-
lieferung, die Nutzung des elektrischen Verteilnetzes, die Messung 
sowie die verschiedenen Abgaben ab 1. Januar 2009 separat ausge-
wiesen werden müssen.

Damit Sie sich leicht zurechtfi nden, erklären wir Ihnen die Rech-
nung anhand eines Musters. Das abgebildete Rechnungsbeispiel 
bezieht sich auf ein Objekt ohne Leistungsmessung; der Kunde be-
zieht aber zusätzlich Ökostrom.

Haben Sie Fragen?
Unsere Kundenberater geben Ihnen 
gerne Auskunft: 032 624 84 24

Bei uns haben Sie
den Durchblick. 

AEK Energie AG
Westbahnhofstrasse 3
4502 Solothurn
Telefon 032 624 88 88
Telefax 032 624 88 00
info@aek.ch
www.aek.ch
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Rechnungsseite

Folgeseiten

  AEK-Stromrechnung jetzt noch klarer 

 1  Hier steht die Adresse des Rechnungsempfängers.

 2  Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Elemente zum gesamten Rechnungs-
betrag führen. Wenn Sie eine Sammelrechnung für mehrere Objekte erhal-
ten, fi nden Sie hier die Rechnungsbeträge pro Objekt.

 3  Mit «Objekt» wird das Haus und/oder die Wohnung bezeichnet, auf das/die 
sich die Stromrechnung bezieht.

 4  Diese Rubrik enthält nur dann Angaben, wenn der Vertragspartner nicht mit 
dem Rechnungsempfänger identisch ist. 

 5  Hier ist ersichtlich, welches Stromprodukt Ihrer Rechnung zugrunde liegt.
Das ist neu: Der Preis bezieht sich ausschliesslich auf Ihren Stromkonsum. 

  (Nähere Angaben zu den verschiedenen Stromprodukten fi nden Sie unter  
  www.aek.ch.)

 6  Wenn Sie Ökostrom beziehen, ist Ihr Bezug in der Abrechnungsperiode hier 
ausgewiesen. Zur Erinnerung: Für Ökostrom bezahlen Sie  einen Aufpreis ge-
genüber dem unter Position 5 aufgeführten Stromprodukt. (Mehr dazu unter 
www.aek.ch.)

 7  Das Netzprodukt ist abhängig von Ihrem Stromprodukt und kann nicht 
frei gewählt werden. Der Preis für das Netzprodukt deckt unsere Kosten 
für den Bau und Unterhalt des Verteilnetzes, über das die Energie vom 
Kraftwerk zu Ihnen ins Haus übertragen wird.

 8  Die Systemdienstleistungen werden von der nationalen Netzgesellschaft 
Swissgrid erhoben, um die Kosten für die Reservehaltung von Energie, den 
sicheren Netzbetrieb und die Koordination des Höchstspannungsnetzes 
zu decken. 

 9  Hier sind die Kosten für die Bewirtschaftung der Zählerinfrastruktur aus ge-
wiesen.

 10  Die gesetzliche Förderabgabe wird vom Bund zur Förderung von erneuerbaren 
Energien erhoben.

 11  Bei den Abgaben an Gemeinden handelt es sich um die sogenannten Kon-
zessionsabgaben für die Nutzung von öffentlichem Grund für Netzanlagen. 
Die Höhe der Abgabe wird von den Gemeinden festgelegt.

 12  Hier zeigen wir Ihnen, wie sich Ihr Stromverbrauch gegenüber dem Vorjahr 
verändert hat.

Verwendete Abkürzungen: WEV = Wochenendvergünstigung
 kWh = Kilowattstunde
 Mt.  = Monat
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